
Haus– und Pausenordnung  
Primarschule Rebacker  

 Herrliberg 

Leitsätze  

 
1. Kinder und Erwachsene begegnen einander mit Respekt und Anstand. 
 
2. Kinder befolgen Anweisungen, auch wenn diese von klassenfremden Auf-

sichtspersonen ausgesprochen werden. 
 
3. Kinder, die sich nicht an die Haus– und Pausenordnung halten, werden der 

Klassenlehrperson gemeldet. 
 

Grundsatz für Besucher und Medienschaffende 

 
"Besuche des Unterrichts oder das Aufsuchen von Lehrpersonen, Schülerinnen und 
Schülern sowie Hilfspersonen während den Unterrichts-, Pausen- und Betreuungszeiten 
sind nur im Rahmen des  Schulbetriebes resp. im Rahmen der Ausübung von Rechten 
und Pflichten gemäss der Volksschulgesetzgebung (z.B. für Elterngespräche) erlaubt. 
Alle übrigen Besuche bedürfen der ausdrücklichen Bewilligung des Präsidiums der 
Schulpflege. Das Aufnehmen von Bildern, die Recherche oder die Durchführung von 
Interviews durch Medienschaffende auf den Schulanlagen ist in jedem Fall bewilligungs-
pflichtig." 
 

Auf dem Schulgelände  

 
1. Wir tragen Sorge zu Natur und Grünanlagen.  

2. Es darf nicht auf Bäume, Mauern, Geländer und Dächer geklettert werden. Spielge-
räte dürfen nur unter Aufsicht einer erwachsenen Person von den Dächern der 
Schulhäuser Rebacker geholt werden. 

 
3. Während der Unterrichtszeit darf im Freien gespielt werden, aber nicht in der Nähe 

der Schulzimmer.  
 
4. Unter den gedeckten Schulhauseingängen sind Ball- und Schneeballspiele verboten. 
 
5. Bälle und Schneebälle dürfen nicht gegen die Schulhäuser (Fassaden mit Fenstern) 

gespielt werden. Schneeballspiele dürfen nur auf der schneebedeckten Wiese unter-
halb des Schulhauses Rebacker C ausgetragen werden- es gelten dann zusätzlich 
die Schneeregeln. 

 
6. Bei trockenem Wetter darf man auf der Turnwiese spielen. Die Hinweistafel „Rasen 

gesperrt“ ist zu beachten und zu befolgen. 
 
7. Velos werden bei der Ankunft in die Einstellplätze gestellt und bleiben während des 

Unterrichts und der Pausen dort. 



 
8. Fahrzeugähnliche Geräte (fäG) werden bei der Ankunft vor der Schulhaustüre zu-

sammengelegt und bleiben während des Unterrichts und den Pausen in den dazu 
vorgesehenen Halterungen eingestellt. 

 
9. Der Gebrauch von technischen Geräten, wie Handy oder Gameboy ist während der 

Schulzeit und den Pausen nicht gestattet. 

 
Im Schulhaus  

 
1. Wir halten Ordnung und vermeiden Beschädigungen. 
 

2. Die Kinder betreten das Schulhaus erst 5 Minuten vor ihrer ersten Lektion. 
 

3. Im Schulzimmer tragen wir Finken. 
 

4. Während der Schulstunden verhalten wir uns ruhig im Schulhausgang. 
 

5. Jede Art von Verpflegung wird im Freien eingenommen. Der entstehende Abfall wird 
richtig entsorgt. 

 

6. Wir verzichten auf Kaugummi. 

 

Während den Pausen  

 
1. Die Zehnuhrpausen und Nachmittagspausen werden in Schuhen im Freien ver-

bracht. In Ausnahmefällen informiert die Lehrperson die Pausenaufsicht. 
 
2. Die Lehrperson verlässt das Klassenzimmer nach den Kindern. 
 
3. Das Schulgelände darf nicht verlassen werden. 
 
4. Treten während der Pause Probleme auf, wenden sich die Kinder an die Aufsichts-

personen oder die Peacemaker. (Siehe Aufsichtsplan und Peacemakerliste) 
 
5. Die Mensa der Sekundarschule darf von den Kindern der Primarschule nicht besucht 

werden. 

 

Im Umfeld der Turnstunden  
 

1. Die Kinder halten sich nur unter Aufsicht in der Turnhalle und den dazugehörigen 
Räumen auf. 

 
2. Die Garderoben können mit Lektionsbeginn betreten werden.  
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